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Rechtssatz

Die gewerbliche Betriebsanlage zur Trocknung und Verbrennung von Klärschlamm zu Asche 2el aus nachstehenden

Gründen unter die abfallrechtliche Genehmigungsp3icht nach § 37 Abs 1 AWG mit dem Landeshauptmann als

Genehmigungsbehörde erster Instanz: Nach § 37 Abs 2 Z 4 AWG unterliegen der Genehmigungsp3icht gemäß Abs 1

nicht Verbrennungs- oder Mitverbrennungsanlagen "zur thermischen Verwertung" für nicht gefährliche Abfälle...,

sofern sie gemäß den §§ 74 ? GewO 1994 genehmigungsp3ichtig sind. Die Verbrennung von Abfällen stellt laut EuGH

13.2.2003, C-458/00, (nur dann) eine Verwertungsmaßnahme dar, wenn es ihr Hauptzweck ist, die Abfälle für einen

sinnvollen Zweck, nämlich zur Energieerzeugung, einzusetzen und dadurch eine Primärenergiequelle zu ersetzen.

Wenn die Rückgewinnung von Wärme durch die Verbrennung des Abfalls nur ein Nebene?ekt der Abfallbeseitigung

ist, steht sie der Einstufung dieser Maßnahme als Beseitigungsmaßnahme nicht entgegen. Die als Biomasse- und

Klärschlammverwertungsanlage bezeichnete Anlage diente in erster Linie der Beseitigung von Klärschlamm als Abfall

im Sinne des Anhanges II A der Abfallrichtlinie, D10 - Verbrennung an Land -, und nicht der Verwertung von Abfall im

Sinne des Anhanges II B der Abfallrichtlinie R1 "Hauptverwendung als Brennsto? oder andere Mittel der

Energieerzeugung". Nasser Klärschlamm ist unbehandelt nicht als Brennsto? geeignet; zu seiner Beseitigung durch

Verbrennung bedarf es erst seiner Aufbereitung durch Trocknung. Die fallweise Nutzung der bei der Verbrennung (von

bereits getrocknetem Klärschlamm) erzeugten Abwärme zur Trocknung des Nassklärschlamms durch Einleitung der

Energie in das Heizungssystem der Trocknungsanlage ist somit keine thermische Verwertung von nicht gefährlichen

Abfällen im Sinne der Ausnahme nach § 37 Abs 2 Z 4 AWG. Selbst wenn die durch die Verbrennung des Klärschlamms

erzeugte und nicht in das Heizungssystem der Trocknungsanlage eingeleitete Restwärme zur Gänze für die

Reduzierung des Energieverbrauches in einem anderen Betrieb verwendet wurde, änderte dies nichts daran, dass die

Anlage nicht errichtet und betrieben worden wäre, wenn es keine Abfälle zu beseitigen gäbe.

Schlagworte

Betriebsanlage Klärschlamm Verwertung Beseitigung Verbrennung Zuständigkeit Bewilligungsverfahren

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/37
https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/37
https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/37
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Steiermark 2007/07/11 43.14-2/2007
	JUSLINE Entscheidung


